
 

 

Anmeldung eines Wildschadens § 34 Bundesjagdgesetz i. V. m. § 34 Hessisches 
Jagdgesetz 

 

Geschädigte/r = Pächter/in ☐ Geschädigte/r = Eigentümer/in ☐

Angaben zum Geschädigten: 

Name, Vorname:   , 

Anschrift:  

Telefon/Fax/Mobil:  

E-Mail:

Angaben zum Grundstück/Schaden: 

Gemarkung:      Flur:   Flurstück: 

Art der Nutzung:   Gesamtfläche: qm 

Schaden entstanden am/Kenntnis erlangt am: 

Wildart, die das Grundstück beschädigt hat:  

Art des Schadens:  

Größe der geschädigten Fläche ca.   m² 

Schadenshöhe ca.   € 

Angaben zum Ersatzpflichtigen: 

Jagdgenossenschaft   
(Angaben zum Jagdvorsteher) 
Name, Vorname:   , 

Anschrift:  

Telefon/Fax/Mobil: 

Gemeinde Modautal 

    Odenwaldstraße 34 
    64397 Modautal 
    Tel: 06254 / 9302-0 
    Fax: 06254 / 9302-10 
    Email: ordnungsamt@modautal.de 
    Internet: http://www.modautal.de 
    Sprechzeiten: 
    Mo.:08.00–12.00 Uhr  
    und 14.00–16.00 Uhr 
    Mi.: 14.00 – 18.30 Uhr 
    Do.:08.00 – 12.00 Uhr 
    Fr.: 08.00 – 12.00 Uhr 

 Telefon ( Durchwahl ): - 17 

Gemeinde Modautal 
Odenwaldstraße 34 
64397 Modautal 

Absender: 

http://www.modautal.de/


E-Mail:

Jagdpächter 
Name, Vorname:  , 

Anschrift:  

Telefon/Fax/Mobil: 

E-Mail:

(Bei mehreren Jagdpächtern bitte alle auf einem gesonderten Blatt abgeben) 

Anzahl der Jagdpächter: 

Einigung: 

Es wird eine gütliche Einigung angestrebt. Die Gemeinde wird gebeten, das Verfahren 
zurückzustellen, bis klar ist, ob der Versuch Erfolg hat. 

Eine gütliche Einigung ist gescheitert, weil 

Ort, Datum Unterschrift Geschädigte/r 

Information zur Wildschaden-Anmeldung nach § 34 Bundesjagdgesetz i. V. m. 
§ 34 Hessisches Jagdgesetz

Der Wildschaden ist innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme oder der Möglichkeit der 
Kenntnisnahme bei der Gemeinde Modautal schriftlich oder zu Protokoll anzumelden. Die 
„Möglichkeit der Kenntnisnahme“ wird von den Gerichten i.d.R. innerhalb eines Monats 
angenommen. 

Die o.g. Wochenfrist ist eine Ausschlussfrist! Nach deren Ablauf ist der Geschädigte von der 
Geltendmachung des Schadens ausgenommen! Die Beweispflicht für die Einhaltung der Frist liegt 
ggf. beim Ersatzberechtigten/Geschädigten. 

Außerdem ist zu beachten, dass jeder Folgeschaden neu angemeldet werden muss. 

(Dieses Feld wird von der Gemeinde Modautal ausgefüllt.) 

Anmeldung eingegangen: Modautal, den 

Unterschrift Sachbearbeiter/in 

Benachrichtigung über gespeicherte Daten: 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Gemeinde 
Modautal nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden Sie auf der 
Internetseite der Gemeinde unter www.modautal.de   
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